
Unter großem Protest wur-
de kürzlich die Möglichkeit
eines vorzeitigen Pensions-
antritts ohne Abschläge ab-
geschafft. War das tatsäch-
lich nicht finanzierbar?
Ronald Felsner: Diese Ab-
schaffung resultiert aus
einem politischen Rich-
tungsstreit. Natürlich geht es
dabei auch um die Kosten-
frage. Allerdings waren sich
fast alle parlamentarischen
Fraktionen vor den letzten
beiden Nationalratswahlen
einig, bestehende Pensionen
deutlich über dem gesetzlich
vorgesehenen Ausmaß zu
erhöhen. Das verursacht
empfindlich höhere Kosten
als für die abschlagsfreie
Pension aufgewendet hätte
werdenmüssen.

Welche Personen trifft diese
Änderung besonders hart?

In der öffentlichen
Wahrnehmung fühlen sich
größtenteils die falschen
Personen um ihre potenziel-
len Ansprüche bzw. Rechte
gebracht. Hier werden Mau-
rer oder Dachdecker als große
Verlierer der Reform
propagiert. Als Anspruchsvo-
raussetzung gelten allerdings
45 Jahre tatsächlicher Er-
werbstätigkeit. Das ist für Bau-
arbeitermit tendenziell tempo-
rärer Arbeitslosigkeit in den
Wintermonaten kaum zu er-
reichen. Ein Büroangestellter
dagegen, der nach Abschluss
der Handelsschule durchgän-
gige Beschäftigungsverhältnis-
se bis zur Pension aufweist, er-
füllt die Voraussetzung. Diese
Personengruppe verliert
durch den wieder eingeführ-
ten Abschlag bei einem Ren-
tenantritt ab dem 62. Le-
bensjahr teils mehr als 500
Euro an monatlicher Brutto-
pension.

Wie beurteilen Sie den
„Frühstarterbonus“ als
Nachfolgeleistung? Hier
wurde ja speziell Frauen
versprochen, dass sie
gegenüber der alten Rege-
lung nicht mehr benach-
teiligt sind?

Grundsätzlich ist festzu-
halten, dass es für Frauen
keine nachteiligen Regelun-
gen bei der abschlagsfreien
Pension gab. Es gab nur teils
keinen positiven Effekt, weil
die gesetzlichen Regelungen
beispielsweise für weibliche
Personen bis zum Geburts-
datum 2. Dezember 1963
bei einemRentenantritt zum

60. Lebensjahr ohnehin
keine Abschläge vorsahen.
Korrekt ist, dass vom neuen
Frühstarterbonus nun auch
Frauen profitieren, die
weiterhin ohne Abschläge ab
dem 60. Lebensjahr in Pen-
sion gehen können. Jeder
Monat Erwerbstätigkeit vor
dem 20. Lebensjahr erhöht
die Rente um einen Euro

brutto pro Monat. Maximal
angerechnet werden können
60 Arbeitsmonate, somit be-
trägt die maximale Renten-
erhöhung 60 Euro brutto pro
Monat. Diese steht sowohl für
vorzeitige, als auch für die
normale Alterspension zu.

Somit sind Frauen die Ge-
winner der Reform?

Die neue Regelung geht
zumindest viel stärker in die
Breite. Es gibt zweifelsfrei
viel mehr Menschen, die vor
dem 20. Lebensjahr schon
erwerbstätig waren als sol-
che, die 45 Beschäftigungs-
jahre zusammenbringen.
Dafür ist der Effekt auf die
Pensionshöhe deutlich ge-
ringer bzw. mit 60 Euro
brutto pro Monat limitiert.
Vorrangig werden naturge-
mäß Lehrlinge profitieren,
welche auf viele Erwerbs-
monate vor dem 20. Lebens-
jahr kommen. Laut Statistik
Austria waren im Jahr 2019
allerdings 62,61 Prozent der

Lehrlinge männlich. Para-
doxerweise kommen nun
hier bei der vermeintlichen
„Frauenregelung“ Maurer
und Dachdecker zum Zug,
welche bei der abschlags-
freien Pension leer ausge-
gangenwären.

In Österreich sind derzeit
rund 400.000 Menschen in
Kurzarbeit und weitere
500.0000 arbeitslos. Hat
dies auch Auswirkungen
auf den späteren Pensions-
anspruch?

Während der Kurzarbeit
werden wie bei der Alters-
teilzeit die Pensionsansprü-
che von der vollen, ur-
sprünglichen Einkommens-
höhe weitergeführt. Für die
Berechnung der gesetz-
lichen Rentenhöhe gibt es
somit keinerlei Nachteile.
Beim Bezug von Arbeitslo-
sengeld ist der Sachverhalt
deutlich komplexer. Sehr
vereinfacht ausgedrückt
sammelt man in dieser er-

werbslosen Zeit um rund ein
Drittel geringere Pensions-
ansprüche. Dauert diese
Phase etwa ein halbes Jahr
an, hat das einen völlig un-
erheblichen Einfluss auf die
Höhe der Pension. Das Prob-
lem ist vielmehr – ähnlich
wie bei einer lange andau-
ernden Krankheit – die Geld-
leistung aus dem Sozialver-
sicherungssystem. Also kon-
kret, dass die laufenden Fix-
kosten aus dem Arbeits-
losen- oder Krankengeld
nicht mehr gedeckt werden
können. Dieses Problem war
auch schon vor der Corona-
krise bei den vielen neuen
Langzeitarbeitslosen im ho-
hen Alter präsent. Die aktu-
elle Situation zeigt einmal
mehr, wie wichtig die Bil-
dung finanzieller Reserven
ist. Durch die Erschwerun-
gen bei vorzeitigen oder
krankheitsbedingten Pensio-
nen gilt es aber auch für
diese Phasen rechtzeitig vor-
zusorgen.

HDI LEBEN empfiehlt
allen, die für ihr Alter vor-
sorgen wollen, ein umfas-
sendes Beratungsgespräch
mit einem vertrauensvol-
len, zuverlässigen und fach-
lich kompetenten Vorsorge-
spezialisten.

Orientierung finden Interes-
sierte unter
www.hdi-leben.at/
beratersuche
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ZurPerson
Ronald Felsner ist gewerb-
licher Vermögensberater,
Vertriebstrainer und
Vorsitzender der Prüfungs-
kommission für niederöster-
reichische Versicherungs-
agenten. 2019 wurde seine
Bildungseinrichtung als un-
abhängiges Bildungsinstitut
für Versicherungsagenten
und Versicherungsmakler
mit dem Gütesiegel aus-
gezeichnet.
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PensionsreformderkleinenSchritte
Interview. ImGesprächmitMichaelMiskarik, Leiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich, erklärt Vermögensberater

Ronald Felsner, anwelchen Schrauben unseres Pensionssystems die politisch Verantwortlichen von Zeit zu Zeit drehen

Vermögensberater
Ronald Felsner

Rund umden eigenen Pensionsanspruch können viele Fragen auftreten. EinenÜberblick gibt ein Vorsorgespezialist

DirektorMichaelMiskarik,
HDI LEBENÖsterreich

ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthema
am27.Februargeht es
umAltersvorsorgeaus

SichtderFrau.
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